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RS OGH 1960/2/25 5Ob41/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.02.1960

Norm

ABGB §1401

Rechtssatz

Eine Rückforderung des vom Angewiesenen Geleisteten auf Grund eines Mangel im Deckungsverhältnis ist in der Regel

ausgeschlossen; sie ist nur ausnahmsweise möglich, wenn das Deckungsverhältnis Geschäftsgrundlage der vom

Angewiesenen an den Anweisungsempfänger geleisteten Zahlung war.
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